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Stand 17.03.2025 

O n l y  f o r  i n t e r n a l  u s e  

 
Teilnahmebedingungen – Nachhaltigkeitswettbewerb 
 
1. Gegenstand 
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme und Durchführung des Nachhaltigkeitswettbe-
werbs der Knorr-Bremse AG, Moosacher Str. 80, 80809 München (im Folgenden „KB“). Mit der 
Teilnahme an dem o.g. Nachhaltigkeitswettbewerb akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebe-
dingungen. 
 
2. Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt an dem Nachhaltigkeitswettbewerb ist jede*r Mitarbeiter*in der KB und den 
mit KB verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG.  
Nicht teilnahmeberechtigt an dem Nachhaltigkeitswettbewerb sind alle an der Konzeption und Um-
setzung des Nachhaltigkeitswettbewerbs beteiligten Mitarbeiter*innen. 
Zudem behält sich KB vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, 
wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zu-
gang zum oder Durchführung des Nachhaltigkeitswettbewerbs, bei Verstößen gegen diese Teil-
nahmebedingungen oder bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an dem Nachhaltigkeitswettbewerb. 
 
3. Teilnahme 
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Nachhaltigkeitswettbewerb ist das Ausfüllen des Bewer-
bungsformulars in MS Forms.  
 
Dabei dürfen keine Vertraulichen Informationen angegeben oder Geheimnisse von KB offengelegt 
werden.  
 
„Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind alle Informationen, die 
ausdrücklich als „vertraulich“ oder einem ähnlichen Vermerk als geheimhaltungsbedürftig bezeich-
net oder Gegenstand einer Vertraulichkeitsvereinbarung („NDA“) sind. „Geheimnisse“ im Sinne 
dieser Teilnahmebedingungen sind alle mit dem unternehmerischen oder betrieblichen Geschehen 
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Tatsachen, die nur einem beschränkten Personen-
kreis bekannt und von denen bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzunehmen ist, 
dass ihre Geheimhaltung von KB gewünscht wird und an deren Geheimhaltung im Interesse von 
KB ein Bedürfnis besteht. 
 
Die Teilnahme erfolgt mit dem Absenden des Bewerbungsformulars. Die Teilnahme ist nur inner-
halb des Bewerbungszeitraums möglich. Der Bewerbungszeitraum beginnt am 17.03.2025 und en-
det am 30.06.2025, 23:59 Uhr (MEZ). Nach Ende des Bewerbungszeitraums ist ein Absenden von 
Bewerbungsformularen nicht mehr möglich.  
 
4. Gewinnermittlung 
Die Gewinnermittlung erfolgt nach Ende des Bewerbungszeitraums. 
Unter allen Teilnehmer*innen mit vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben im abgesendeten 
MS Forms Bewerbungsformular ermittelt eine Experten-Jury, die aus Mitarbeitenden der Abteilung 
F/CR und Fachabteilungen besteht, eine Vorauswahl. Die ausgewählten Bewerber*innen erhalten 
eine Einladung, ihre Idee in einem 5-minütigen Elevator Pitch vor dem globalen ESG-Board zu prä-
sentieren. Das ESG-Board ist ein zentrales Koordinationsgremium, das mit Vertretern des Vor-
stands, der Geschäftsführungen beider Divisionen, der Geschäftsführungen der Knorr-Bremse Re-
gionen Nordamerika/Südamerika und Asien/Pazifik sowie der Vorsitzenden von Knorr-Bremse 
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Global Care e. V. und der Leitung des Konzernbereichs Nachhaltigkeit besetzt ist. Auf Grundlage 
dieses Pitchs wählt das ESG-Board die vier Finalistinnen und Finalisten aus. Über eine weltweite 
Abstimmung im Intranet werden schließlich die beiden Siegerprojekte gewählt. Ende des Jahres 
werden auf der Leadership Conference die beiden Siegerprojekte Führungskräften weltweit prä-
sentiert und mit dem Innovationspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.  
 
5. Haftung 
KB haftet nur für solche Schäden, die sie oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen aufgrund der Verlet-
zung von Kardinalspflichten oder durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht 
hat bzw. haben. 
 
6. Vorzeitige Beendigung 
KB behält sich ausdrücklich vor, den Nachhaltigkeitswettbewerb ohne vorherige Ankündigung und 
ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern oder wenn aus technischen Grün-
den eine korrekte Durchführung nicht möglich ist. 
 
7. Datenschutz 
Für die Durchführung des Nachhaltigkeitswettbewerbs und die Gewinnermittlung ist die Angabe 
von persönlichen Daten wie Name, Unternehmensbereich, Abteilung, Standort, Region; KB Gesell-
schaft sowie Ihre E-Mail-Adresse sowie zusätzliche von Ihnen hochgeladene Inhalte (z.B. Bewer-
bungsunterlagen) erforderlich. Diese Daten werden in der Regel bis drei Monate nach Abschluss 
des Vergabeprozesses gespeichert. Es steht allen Teilnehmer*innen jederzeit frei, per E-Mail an 
sustainability.award@knorr-bremse.com von der Teilnahme an dem Nachhaltigkeitswettbewerb 
zurückzutreten.  
Sofern Teilnehmer*innen als Vorab-Finalisten, Finalisten oder Gewinner ermittelt werden, willigen 
sie mittels separat von KB einzuholender Einwilligungserklärung ein, dass ihre Daten über die 
Vergabe des Nachhaltigkeitswettbewerbs hinaus gespeichert werden und zur internen und exter-
nen Berichtserstattung über den Nachhaltigkeitswettbewerb (z.B. im Intranet von KB, auf der 
Homepage von KB sowie ihren Social-Media-Kanälen) verwendet werden. 
Weiter Informationen entnehmen Sie bitte unserem Datenschutzhinweis, den Sie hier finden: 
knorr-bremse.com/de/fusszeile/data-protection/spezifischer-datenschutz/innovationspreis-fuer-
nachhaltigkeit.json 
 
8. Rechteübertragung  
Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen in MS Forms übertragen die Teilnehmer*innen an 
KB unentgeltlich das unwiderrufliche, nicht-ausschließliche Recht, die eingereichten Inhalte ohne 
Urheberbezeichnung und Namensgebung und ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Beschrän-
kung zu nutzen. Die Teilnehmer*innen gestatten KB insbesondere, die Inhalte im Rahmen der in-
ternen und externen Berichtserstattung über den Nachhaltigkeitswettbewerb (z.B. im Intranet von 
KB, auf der Homepage von KB sowie ihren Social-Media-Kanälen) in digitaler und gedruckter Form 
zu veröffentlichen. 
Die Rechteeinräumung umfasst auch das Recht zur Erstveröffentlichung, Änderung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Kürzung, Ergänzung, Digitalisierung bzw. sonstige Umgestaltung. Weiterhin umfasst 
die Rechteeinräumung auch das Recht, die eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu 
übertragen, sie durch Dritte ausüben zu lassen und Dritten ganz oder teilweise Nutzungsrechte 
einzuräumen. 
 
9. Rechte Dritter 
Die Teilnehmer*innen sichern mit der Einreichung von Inhalten zu, dass sie über die vorstehenden 
Rechte an den Inhalten verfügen und verfügen können, die uneingeschränkten Verwertungsrechte 
aller Inhalte haben und die Inhalte nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte 
oder Rechte an geistigem Eigentum einer dritten Person oder Organisation verletzen oder gegen 

https://www.knorr-bremse.com/de/fusszeile/data-protection/spezifischer-datenschutz/innovationspreis-fuer-nachhaltigkeit.json
https://www.knorr-bremse.com/de/fusszeile/data-protection/spezifischer-datenschutz/innovationspreis-fuer-nachhaltigkeit.json
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geltendes Recht verstoßen. Wenn auf Fotos eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet 
sind, müssen die jeweiligen Personen mit der Einreichung und Veröffentlichung einverstanden 
sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist auf Nachfrage von KB vorzulegen. Sollten dennoch 
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen die Teilnehmer*innen 
KB von sämtlichen Forderungen frei, die aufgrund der von den Teilnehmer*innen übermittelten In-
halte gegen KB geltend gemacht werden. 
 
10. Sonstiges 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächs-
ten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teil-
nahmebedingungen. 
Soweit der Rechtsweg nicht ausgeschlossen ist, unterliegt der Nachhaltigkeitswettbewerb und die 
Teilnahmebedingungen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 


